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Gegen sämtliche Disziplinarmaßnahmen können die Erziehungsberechtigten 

innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt der schriftlichen Mitteilung Rekurs bei der 

schulinternen Schlichtungskommission einreichen. 

Die Schlichtungskommission unternimmt einen verpflichtenden 

Schlichtungsversuch zwischen den Eltern und der Lehrperson bzw. dem 

Klassenrat, welcher die Maßnahme verhängt hat. Bei einer Einigung der Parteien 
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wird ein Protokoll verfasst, mit welchem das Verfahren endet. Bei Misslingen des 

Schlichtungsversuches entscheidet die Schlichtungskommission über den Rekurs.  

 

Der Vollzug der Disziplinarmaßnahmen bleibt bis zum Ablauf der Rekursfrist von 5 

Tagen, bzw. im Falle der Einbringung eines Rekurses bis zur Entscheidung der 

Schlichtungskommission ausgesetzt. 

 


